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(54) BALLENPRESSE

(57) Bei einer Ballenpresse (1) zur Verdichtung von
Gut (2), insbesondere von Abfallmaterial aus Karton,
Laub oder Gras, zu einem mit mindestens einer Draht-
schlinge (7) ummantelten Ballen (3),
bestehend aus:
- einem Ballenpressengehäuse (8), in dem eine Öffnung
(13) zur Einführung des zu verpressenden Gutes (2) ein-
gearbeitet und in dessen Inneren ein Pressraum (9) vor-
gesehen ist,
- einem in dem Ballenpressengehäuse (8) axial ver-
schiebbar gelagerten Pressstempel (10), der benachbart
zu der Öffnung (13) verläuft und durch den gemeinsam
mit dem Ballenpressengehäuse (8) und einer Tür (11)
der Pressraum (9) verschlossen ist,
- und aus mindestens einem Draht (6) mit einer vorge-
gebenen Länge, der in das Ballenpressengehäuse (8)
und den Pressstempel (10) zur Bildung der Drahtschlinge
(7) einschiebbar ist,
soll der für die Umreifung des verpressten Ballens (3)
erforderliche Draht (6) möglichst einfach, unkompliziert
und zeitsparend in das Ballenpressengehäuse (8) und
den Pressstempel (10) manuell, semiautomatisch oder
vollautomatisch ein führbar sein.

Dies ist dadurch erreicht, dass zur Einführung des
Drahtes (6) mittels der Verpackungseinrichtung (21) in
das Innere des Ballenpressengehäuses (8) und den
Pressstempel (10) eine Verpackungseinrichtung (21)
vorgesehen ist, und dass der Draht (6) durch mindestens

eine in die Tür (11) eingearbeitete Öffnung (22) in das
Ballenpressengehäuse (8) eingeschoben und aus die-
sem herausgeführt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Ballenpres-
se nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 sowie
auf eine Verpackungseinrichtung für eine solche Ballen-
presse nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 10.
[0002] Eine derartige Ballenpresse ist beispielsweise
in der EP 3 199 331 A1 beschrieben. An der seitlichen
Außenwand des Ballenpressengehäuses ist dabei eine
Verpackungseinrichtung verfahrbar angeordnet, in die
eine Vielzahl von Gut, das von dem Pressstempel ver-
dichtet und in dem Pressraum eingefüllt ist, soll an einer
möglichst beliebigen Position des Pressstempels mit
dem Draht umreift werden.
[0003] Der Draht ist auf einer Rolle aufgewickelt und
eine Drahtschlaufe befindet sich permanent zwischen
der Innenwand des Ballenpressengehäuses und dem
eingepressten Gut, sodass der Draht zunächst durch die
Hubbewegungen des Pressstempels in den Pressraum
eingeschoben ist und an drei Seiten des Ballens anliegt.
Sobald der Pressvorgang beendet ist, d. h., dass das zu
verpressende Gut eine entsprechend groß bemessene
Außenkontur aufweist, wird das Drahtende mittels der
Verpackungseinrichtung in den Pressstempel einge-
schoben und dort verknotet. Wenn die beiden freien En-
den des Drahtes zu der Drahtschlinge verbunden sind,
kann der derart umreifte Ballen aus dem Pressraum
durch Öffnen der Türe entnommen werden.
[0004] Eine solche Ballenpresse hat sich in der Praxis
zwar bewährt, jedoch ist die Handhabung der Drahtrollen
oftmals schwierig oder umständlich, da diese eine Eigen-
gewichtskraft von mehreren Dutzend Kilogramm aufwei-
sen. Zudem sind solche Drahtrollen permanent auszu-
tauschen. Solche Nachrüstarbeiten sind zeitaufwendig
und bedürfen Fachkenntnissen, um die entsprechende
Anordnung der abstehenden Drähte in Bezug auf die
Verpackungseinrichtung und den in dem Ballenpressen-
gehäuse vorgesehenen Führungskanälen zur Aufnahme
der Drähte zu erreichen.
[0005] Darüber hinaus stehen die seitlich angeordne-
ten Drahtrollen über den Außenumfang der Ballenpresse
hinaus, sodass der von der Ballenpresse benötigte Bau-
raum vergrößert ist. Dies behindert jedoch die Bewegung
im Bereich der Ballenpresse, beispielsweise durch
Transportvorgänge der Gabelstapler.
[0006] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Bal-
lenpresse der eingangs genannten Gattung derart wei-
terzubilden, dass der für die Umreifung des verpressten
Ballens erforderliche Draht möglichst einfach, unkomp-
liziert und zeitsparend in das Ballenpressengehäuse und
den Pressstempel eingeführt werden kann. Der Draht
soll in das Ballenpressengehäuse und den Pressstem-
pels manuell, semiautomatisch oder vollautomatisch ein-
führbar sein. Darüber hinaus soll eine Verpackungsein-
richtung für diese Arbeitsvorgänge zur Verfügung ste-
hen, die als modularer und nachrüstbarer Bausatz an
bestehenden Ballenpressen anbringbar ist.
[0007] Diese Aufgaben sind erfindungsgemäß durch

die Merkmale des kennzeichnenden Teils von Patentan-
spruch 1 und von Patentanspruch 10 gelöst.
[0008] Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
[0009] Dadurch, dass zur Einführung des Drahtes mit-
tels der Verpackungseinrichtung in das Innere des Bal-
lenpressengehäuses und den Pressstempel eine Verpa-
ckungseinrichtung vorgesehen ist, und dass der Draht
durch mindestens eine in die Tür eingearbeitete Öffnung
in das Ballenpressengehäuse eingeschoben und aus
diesem herausgeführt ist, soll eine möglichst einfache
und unkomplizierte Handhabung von vereinzelten Dräh-
ten zur Umreifung von Ballen zur Verfügung gestellt sein.
[0010] Wenn die Verpackungseinrichtung aus einer
Antriebseinheit und/oder einer Zugeinheit besteht, kön-
nen die beiden freien Enden des Drahtes vorteilhafter
Weise unabhängig voneinander in das Ballenpressen-
gehäuse bzw. den Pressstempel eingeschoben
und/oder herausgezogen werden. Demnach bewegt die
Antriebseinheit das erste freie Ende des Drahtes in das
Ballenpressengehäuse und nachfolgend in den in der
Pressstempel eingearbeiteten Führungskanal und so-
bald dieses erste freie Ende des Drahtes aus der in der
Tür eingearbeiteten Öffnung heraustritt, nimmt die Zu-
geinheit dieses auf, sodass der Draht durch die Zugein-
heit gestrafft um das eingepresste Gut bzw. den im
Pressraum angeordneten Ballen gezogen werden kann.
Selbstverständlich können die Antriebseinheit und die
Zugeinheit unabhängig voneinander oder gemeinsam
vorgesehen und betrieben sein.
[0011] Darüber hinaus können vorteilhafter Weise die
beiden an der Außenseite der Tür verlaufenden freien
Enden des Drahtes durch die Antriebseinheit und/oder
die Zugeinheit miteinander verbunden werden, sodass
der Ballen durch die Drahtschlinge umreift ist. Sobald der
Pressstempel in seine Ausgangsposition zurückgezo-
gen wird, drückt das den Ballen bildende Gut die Draht-
schlinge auseinander, wodurch zwischen diesem und
dem verpressten Gut ein Kräftegleichgewicht entsteht.
[0012] Vorteilhafterweise können in die Tür mehrere
Öffnungen eingearbeitet bzw. vorgesehen sein, um den
Ballen mit mehreren solcher Drahtschlingen zu umreifen.
Die jeweilige Antriebseinheit und die Zugeinheit an der
Verpackungseinrichtung können dabei jeweils an einer
Führungsstange axial beweglich gelagert sein, sodass
die Antriebseinheit und die Zugeinheit jeweils fluchtend
zu einer der Öffnungen der Tür angeordnet werden kön-
nen.
[0013] Eine vollautomatische Einführung des Drahtes
in das Ballenpressengehäuse und den Führungskanal
des Pressstempels erfolgt mit Hilfe eines Magazins in
Form einer Trommel, in der eine Vielzahl von vereinzel-
ten Drähten angeordnet sind. Die Trommel ist dabei vor-
teilhafter Weise auf der Oberseite des Ballenpressenge-
häuses in einem geneigten Winkel angeordnet, um die
Bauhöhe der Ballenpresse zu reduzieren. Aufgrund die-
ser geneigten Ausrichtung der Trommel rutschen die ver-
einzelten Drähte in Richtung der Austrittsöffnung der
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Trommel. In diesem Bereich ist die Antriebseinheit vor-
gesehen, die den jeweils austretenden Draht aufnimmt
und in das Ballenpressengehäuse einschiebt.
[0014] Die Trommel ist um ihre Längsachse drehbar
gelagert, sodass der jeweilige in der Trommel vorgese-
hene Schacht zur Aufnahme des Drahtes exakt positio-
niert zu der Antriebseinheit ausgerichtet werden kann.
Die Befüllung der Trommel ist einfach und zeitsparend
zu bewerkstelligen, denn die vereinzelten Drähte können
in den jeweiligen leeren Schacht der Trommel einge-
schoben werden. Die Eigengewichtkraft solcher verein-
zelten Drähte ist gegenüber einem Endlosdraht, aufge-
wickelt auf eine Rolle, sehr gering.
[0015] Folglich kann jeder Kunde aus drei Bedienmög-
lichkeiten zur Bestückung der Ballenpresse mit einem
Draht aus einer vorgegebenen Länge auswählen. Zum
einen kann nämlich der vereinzelte Draht manuell in das
Ballenpressengehäuse eingeschoben und aus diesem
herausgezogen werden, der Einschubvorgang des ver-
einzelten Drahtes erfolgt semiautomatisch mithilfe der
Antriebseinheit und das Straffen des Drahtes kann durch
die Zugeinheit bewerkstelligt sein oder die Bestückung
des Ballenpressengehäuses und des Pressstempels mit
dem eingeschobenen Draht erfolgt vollautomatisch,
wenn nämlich der vereinzelte Draht in einem Magazin in
Form der Trommel gelagert und zur Verfügung gestellt
ist.
[0016] Zudem ist eine solche Verpackungseinrichtung
als nachrüstbarer und modularer Bausatz anbringbar.
Lediglich die Tür der Ballenpresse ist auszutauschen,
um die in der Tür erforderlichen Öffnungen zu erhalten.
[0017] In der Zeichnung sind zwei erfindungsgemäße
Ausführungsbeispiele einer Ballenpresse dargestellt, die
nachfolgend näher erläutert sind. Im Einzelnen zeigt:

Figur 1 eine Ballenpresse mit einem Ballenpressen-
gehäuse, in dem ein Pressstempel axial ver-
schiebbar gelagert ist und mit einem Press-
raum, in dem vereinzeltes Gut durch den
Pressstempel verdichtet ist sowie einer dem
Pressstempel gegenüberliegend angeordne-
ten Türe, durch die der verpresste Ballen, der
mit einer Drahtschlinge zu umreifen ist, aus
dem Ballenpressengehäuse herausnehmbar
ist, in Seitenansicht,

Figur 2 ein vergrößerter Ausschnitt des Pressraumes
der Ballenpresse und einen in das Ballenpres-
sengehäuse und dem Pressstempel einge-
führten Draht, der zwei freie Enden aufweist,
die zur Bildung der Drahtschlinge miteinander
zu verbinden sind, wobei eine erste Ausfüh-
rungsvariante einer Verpackungseinrichtung
vorgesehen ist, die aus einer Antriebseinheit
zur Einführung des ersten freien Endes des
Drahtes in das Ballenpressengehäuse und
dem Pressstempel sowie einer eines das ers-
te freie Ende des Drahtes aufnehmenden Zu-

geinheit besteht, durch die der Draht um den
Ballen gestrafft ist,

Figur 3 eine Draufsicht auf die den Pressraum ver-
schließenden Tür, in der vier Öffnungen ein-
gearbeitet sind, durch die der jeweilige Draht
in das Ballenpressengehäuse eingeführt bzw.
ausgeschoben ist sowie zwei die Antriebsein-
heit bzw. die Zugeinheit axial beweglich ab-
stützenden Führungsstangen,

Figur 4 ein Schnitt durch die Schnittlinie IV-IV der Fi-
gur 1, um die Führung des eingeschobenen
Drahtes in einem dem Ballenpressengehäuse
bzw. dem Pressstempel zugeordneten Füh-
rungskanal darzustellen,

Figur 5 ein zweites Ausführungsbeispiel der Verpa-
ckungseinrichtung gemäß Figur 1 mit einer
auf der Oberseite des Ballenpressengehäu-
ses angeordneten Magazins in Form einer
Trommel, in der eine Vielzahl von vereinzelten
Drähten gelagert und der Antriebseinheit zu-
geführt sind,

Figur 6 ein vergrößerter Ausschnitt der Figur 5 zur
Ausbringung des Drahtes aus der Trommel,
deren Aufnahme in der Antriebseinheit sowie
das Zusammenwirken zwischen der Antriebs-
einheit und der Zugeinheit zur Verbindung der
beiden freien Ende des Drahtstückes,

Figur 7 ein Schnitt durch die Trommel gemäß Figur
6, entlang der Schnittlinie VII-VII und

Figur 8 ein schematisches Ablaufdiagramm zur Ver-
bindung der beiden freien Enden des Drahtes
zur Bildung der Drahtschlinge.

[0018] In Figur 1 ist schematisch eine Ballenpresse 1
zur Verdichtung von Gut 2, insbesondere von Abfallma-
terial aus Karton, Laub oder Gras zu einem mit mindes-
tens einer Drahtschlinge 7 umreiften Ballen 3 zu entneh-
men. Dabei umfasst die Ballenpresse 1 ein Ballenpres-
sengehäuse 8, das eine quaderförmige Innenkontur auf-
weist. In dem Ballenpressengehäuse 8 ist eine Öffnung
13 vorgesehen, durch die das Gut 2 einführbar ist, sodass
dieses in das Ballenpressengehäuse 8 gelangt.
[0019] Benachbart zu der Öffnung 13 ist in dem Bal-
lenpressengehäuse 8 ein Presstempel 10 vorgesehen,
der in üblicher Art und Weise axial beweglich ist und folg-
lich eine Presskraft auf das eingefüllte Gut 2 ausübt, so-
dass dieses zu dem Ballen 3 verdichtet ist. Dabei wird
das Gut 2 in einen Pressraum 9 eingeschoben und dort
verdichtet, da der Pressraum 9 durch das Ballenpres-
sengehäuse 8, den Pressstempels 10 sowie einer dem
Pressstempel 10 gegenüberliegenden Tür 11 verschlos-
sen ist. Die durch den Pressstempel 10 ausgeübte Press-
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kraft wirkt demnach in die Pressrichtung 4, die senkrecht
zu der Tür 11 verläuft.
[0020] Sobald das Gut 2 zu dem Ballen 3 verdichtet
ist, wird ein Draht 6 in das Ballenpressengehäuse 8 und
den Pressstempel 10 eingeschoben. Um die Führung
des Drahtes 6, insbesondere in den Eckbereichen zu er-
leichtern, ist in dem Ballenpressengehäuse 8 und dem
Pressstempel 10 jeweils ein Führungskanal 14 vorgese-
hen, der im Wesentlichen eine U-förmige oder schwal-
benschwanzförmige Innenkontur aufweist. Gemäß Figur
4 ist der Führungskanal 14 benachbart zu dem Ballen 3
offen, sodass sich der eingeschobene Draht 6 zu der
Drahtschlinge 7 straffen lässt, um das verpresste Gut 2
dauerhaft in der vorgegebenen Form des Pressraums 9
zu halten. Wenn der Ballen 3 mit einem oder mehreren
der Drahtschlingen 7 umreift ist und somit eine transpor-
tierbare Struktur aufweist, kann der Ballen 3 aus dem
Pressraum 9 durch die Öffnung, die von der Tür 11 frei-
gegeben ist, entnommen werden.
[0021] In Figur 2 ist eine Verpackungseinrichtung 21
abgebildet, durch die der vereinzelte Draht 6, der eine
vorgegebene Länge von beispielsweise 4,2 Metern auf-
weist, in das Ballenpressengehäuse 8 und den Press-
stempel 10 bewegt ist und um den Ballen 3 zur Bildung
der Drahtschlinge 7 gestrafft ist. Dabei umfasst die Ver-
packungseinrichtung 21 eine Antriebseinheit 23 und eine
Zugeinheit 24, die an der Außenseite der Tür 11 befestigt
sind. Die Antriebseinheit 23 besteht dabei aus einem Mo-
tor und zwei beabstandet zueinander angeordnete An-
triebsrollen 25, zwischen denen der Draht 6 eingeführt
ist.
[0022] Das erste freie Ende des Drahtes 6 ist dabei mit
der Bezugsziffer 12’ und das gegenüberliegende zweite
freie Ende des Drahtes 6 mit der Bezugsziffer
12" gekennzeichnet. Da die beiden Antriebsrollen 25 ein
Drehmoment auf den Draht 6 ausüben, wird dieser in die
Führungskanäle 14, die in dem Ballenpressengehäuse
8 und dem Pressstempels 14 vorgesehen sind, einge-
schoben und so lange bewegt, bis das erste freie Ende
12’ des Drahtes 6 aus dem Ballenpressengehäuse 8 im
Bereich der Tür 11 austritt.
[0023] Die Verpackungseinrichtung 21 kann sowohl
die Antriebseinheit 23 als auch die Zugeinheit 24 umfas-
sen oder lediglich eine der beiden Bestandteile. Dies liegt
im gewünschten Bedienablauf, um den Draht 6 einzu-
schieben, zu straffen bzw. die Drahtschlinge 7 zu bilden.
[0024] Um den Einfädel- und Herausnahmevorgang
des Drahtes 6 im Bereich der Tür 11 zu erreichen, sind
in diese vier schlitzartige Öffnungen 22 eingearbeitet, die
jeweils mit einem Anfang und einem Ende der Führungs-
kanäle 14 des Ballenpressengehäuses 8 fluchtend ge-
genüberliegen, sodass das erste freie Ende 12’ des
Drahtes 6 durch die jeweilige Öffnung 22 der Tür 11 in
den entsprechenden Führungskanal 14 durch die An-
triebsrollen 25 der Antriebseinheit 23 eingeschoben ist.
[0025] Sobald das erste freie Ende 12’ des Drahtes 6
aus der Öffnung 22 der Tür 11 herausgedrückt ist, wird
dieses von der Zugeinheit 24 aufgenommen und mit die-

ser gekoppelt. Die Zugeinheit 24 ist dabei beispielsweise
als Gewindespindel ausgestaltet, sodass eine Zug- und
Rotationskraft auf das erste freie Ende 12’ des Drahtes
6 einwirkt, wodurch der Draht 6 um den Ballen 3 gestrafft
ist. Das zweite freie Ende 12" des Drahtes 6 wird wäh-
renddessen von der Antriebseinheit 23 gehalten, sodass
dieses festgesetzt ist und sich nicht in Richtung des Bal-
lengehäuses 8 bewegt. Folglich nähern sich die beiden
freien Enden 12’ und 12" des Drahtes 6 durch die Zugkraft
der Zugeinheit 24 an und können miteinander verbunden
werden.
[0026] Sobald die beiden freien Enden 12’ und 12" des
Drahtes 6 miteinander fixiert sind, kann der Pressstempel
10 aus dem Pressraum 9 herausgefahren werden, wo-
durch die von diesem ausgeübte Presskraft verloren geht
und sich dafür das Gut 2 entgegen der Presserichtung 4
ausdehnt. Demnach ist die Drahtschlinge 7 durch die
nach außen wirkenden Verformungskräfte des Gutes 2
weiter gestrafft und der Ballen 3 ist dadurch in seiner
vorgegebenen Form durch die Drahtschlinge 7 fixiert.
[0027] Um lediglich eine Antriebseinheit 23 und eine
Zugeinheit 24 für jede der vorhandenen Öffnungen 22
verwenden zu können, ist an der Außenseite der Türe
11 eine Führungsstange 15 für die Antriebseinheit 23
und für die Zugeinheit 24 vorgesehen. Die Antriebsein-
heit 23 und die Zugeinheit 24 sind axial beweglich an der
jeweiligen Führungsstange 15 verschiebbar gelagert, so-
dass die Antriebseinheit 23 und die Zugeinheit 24 fluch-
tend zu der jeweiligen Öffnung 22 positionierbar sind.
[0028] Bei der ersten Ausführungsvariante der Figuren
1, 2 und 3 handelt es sich im Wesentlichen um eine se-
miautomatische Einführung und Verbindung des Drahtes
6 zu der Drahtschlinge 7, denn der vereinzelte Draht 6
ist zunächst in die Antriebseinheit 23 manuell einzuset-
zen und erst anschließend erfolgt der Einschubvorgang
und die Verbindung der beiden freien Enden 12’ und
12" des Drahtes 6 zu der Drahtschlinge 7 automatisch.
[0029] In den Figuren 5 bis 7 ist die Ballenpresse 1 mit
einer vollautomatischen Verpackungseinrichtung 21
ausgerüstet. Die vereinzelten Drähte 6 sind nämlich in
einem Magazin in Form einer Trommel 26 gelagert. In
die Trommel 26 sind eine Vielzahl von länglichen
Schächten 27 eingearbeitet, in der der jeweilige Draht 6
angeordnet ist. Die Trommel 26 ist an der Oberseite des
Ballenpressengehäuses 8 in einem vorgegebenen Win-
kel α von beispielsweise 30 Grad angeordnet, um die
Bauhöhe der Ballenpresse 1 möglichst gering zu halten.
[0030] Gemäß Figur 6 ist die Trommel 26 um ihre
Längsachse drehbar gelagert, sodass jeder der in der
Trommel 26 vorgesehene Schacht 27 fluchtend zu der
Antriebseinheit 23 ausgerichtet werden kann. Die An-
triebseinheit 23 entnimmt dem Schacht 27 den dort an-
geordneten Draht 6 und transportiert das erste freie Ende
12’ des Drahtes 6 in die jeweiligen Führungskanäle 14
des Ballenpressengehäuses 8 bzw. des Pressstempels
10 -wie vorstehend erläutert. Sobald das erste freie 12’
des Drahtes 6 aus dem Ballenpressengehäuse 8 aufge-
schoben ist, wird dieses von der Zugeinheit 24 aufge-
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nommen und in Richtung des zweiten freien Endes 12",
das an der Antriebseinheit 23 gehalten ist, bewegt, so-
dass die beiden freien Enden 12’ und 12" verknotet bzw.
miteinander fixiert werden können.
[0031] Die Antriebseinheit 23 und die Zugeinheit 24
befinden sich vorteilhafter Weise auf der Oberseite des
Ballenpressengehäuses 8, also zwischen dem Ballen-
pressengehäuse 8 und der Trommel 26. Gleichwohl wer-
den die ersten freien Enden 12’ des Drahtes 6 durch die
Öffnungen 22 der Tür 11 eingeführt; beim Austreten des
ersten freien Endes12’ sind diese allerdings auf der
Oberseite des Ballenpressengehäuses 8 angeordnet.
[0032] In Figur 7 ist die Drehbewegung der Trommel
26 und die Positionierung des jeweiligen vereinzelte
Drahtes 6 in dem Schacht 27 zu entnehmen. Aufgrund
der vorherrschenden Erdanziehungskraft und der ge-
neigten Ausrichtung der Trommel 27 können die verein-
zelte Drähte 6 im Bereich der Antriebseinheit 23 aus dem
Schacht 27 herausrutschen, sodass diese von der An-
triebseinheit 23 aufgenommen und in Richtung des Bal-
lenpressengehäuses 8 weiter transportiert sind. Der je-
weilige Schacht 27 kann beispielsweise durch eine nicht
dargestellte Klappe oder einen sonstigen Verschlussme-
chanismus geschlossen sein und erst wenn der ge-
wünschte Schacht 27 im Bereich der Antriebseinheit 23
angeordnet ist, wird die Klappe oder die Verschlussein-
richtung geöffnet, um den Draht 6 aus dem Schacht 27
herausnehmen zu können.
[0033] In Figur 8 ist schematisch die Verbindung zwi-
schen den beiden freien Enden 12’ und 12" des Drahtes
6 zur Bildung der Drahtschlinge 7 gezeigt. Dabei ist das
erste freie Ende 12’ mit einer Schlaufe versehen und an
dem zweiten freien Ende 12" ist ein Widerhaken oder
eine weitere Schlaufe vorhanden. Eine der beiden freien
Enden 12’ oder 12" ist dabei in die Schlaufe des anderen
freien Endes 12"oder 12’ einzustecken. Aufgrund der Ro-
tationsbewegung des ersten freien Endes 12’, die von
der Zugeinheit 24 beim Straffen des Drahtes 6 ausgeübt
ist, entsteht beim Lösen der beiden freien Enden 12’ und
12" eine Rotationsbewegung, denn der Draht 6 steht un-
ter einem bestimmten Vorspannung, wodurch sich die
beiden freien Enden 12’ und 12" des Drahtes 6 umein-
ander verdrillen. Dies bewirkt eine dauerhafte und zuver-
lässige Fixierung der beiden freien Enden 12’ und
12" des Drahtes 6, sodass die Drahtschlinge 7 den im
Pressraum 9 vorhandenen Ballen 3 in Pressrichtung 4
umreift.
[0034] Die Verpackungseinrichtung 21 ist als modula-
rer Bausatz ausführbar und kann folglich an bestehende
Ballenpressen 1 nachträglich angebaut und dort verwen-
det sein.

Patentansprüche

1. Ballenpresse (1) zur Verdichtung von Gut (2), ins-
besondere von Abfallmaterial aus Karton, Laub oder
Gras, zu einem mit mindestens einer Drahtschlinge

(7) ummantelten Ballen (3),
bestehend aus:

- einem Ballenpressengehäuse (8), in dem eine
Öffnung (13) zur Einführung des zu verpressen-
den Gutes (2) eingearbeitet und in dessen In-
neren ein Pressraum (9) vorgesehen ist,
- einem in dem Ballenpressengehäuse (8) axial
verschiebbar gelagerten Pressstempel (10), der
benachbart zu der Öffnung (13) verläuft und
durch den gemeinsam mit dem Ballenpressen-
gehäuse (8) und einer Tür (11) der Pressraum
(9) verschlossen ist,
- und aus mindestens einem Draht (6) mit einer
vorgegebenen Länge, der in das Ballenpressen-
gehäuse (8) und den Pressstempel (10) zur Bil-
dung der Drahtschlinge (7) einschiebbar ist,

dadurch gekennzeichnet,
dass zur Einführung des Drahtes (6) mittels der Ver-
packungseinrichtung (21) in das Innere des Ballen-
pressengehäuses (8) und den Pressstempel (10) ei-
ne Verpackungseinrichtung (21) vorgesehen ist,
und dass der Draht (6) durch mindestens eine in die
Tür (11) eingearbeitete Öffnung (22) in das Ballen-
pressengehäuse (8) eingeschoben und aus diesem
herausgeführt ist.

2. Ballenpresse nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verpackungseinrichtung (21) aus einer den
Draht (6) aufnehmenden Antriebseinheit (23) und
/oder einer der aus dem Ballenpressengehäuse (8)
ausgeschobenen Draht (6) aufnehmenden Zugein-
heit (24) besteht,
und dass durch die Zugeinheit (24) die beiden freien
Enden (12’, 12") des Drahtes (6) miteinander nach
Art einer Schlaufe oder Knotens gekoppelt und fixiert
sind.

3. Ballenpresse nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein erstes der freien Enden (12’) des Drahtes
(6) durch die Antriebseinheit (23) lageorientiert ge-
halten ist und das zweite freie Ende (12") des Drah-
tes (6) von der Zugeinheit (24) zum ersten freien
Ende (12’) des Drahtes (6) bewegt ist.

4. Ballenpresse nach einem der vorgenannten Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass in dem Ballenpressengehäuse (8) und dem
Pressstempel (10) mindestens ein U-förmig gestal-
teter Führungskanal vorgesehen ist und dass das
erste freie Ende (12’) des Drahtes (6) in den jewei-
ligen Führungskanal durch die Antriebseinheit (23)
eingeführt ist.
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5. Ballenpresse nach einem der vorgenannten Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Antriebseinheit (23) aus mindestens zwei
Antriebsrollen (25) besteht, zwischen denen der
Draht (6) eingeführt und von diesen in Richtung des
Ballenpressengehäuses (8) bewegt ist, und dass die
Zugeinheit (24) als Gewindespindel ausgestaltet ist,
durch die das erste freie Ende (12’) des Drahtes (6)
aufgenommen, um den Ballen (3) gespannt ist und
um die Längsachse des Drahtes (6) verdreht oder
verdrillt ist.

6. Ballenpresse nach einem der vorgenannten Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der Außenseite der Tür (11) eine oder zwei
parallel zueinander verlaufende Führungsstangen
(15) angebracht ist bzw. sind, an denen die Antriebs-
einheit (23) oder die Zugeinheit (24) beweglich ge-
lagert sind, derart, dass die Antriebseinheit (23) bzw.
die Zugeinheit (24) fluchtend zu der jeweiligen in der
Tür (11) eingearbeiteten Öffnung (22) ausgerichtet
ist.

7. Ballenpresse nach einem der vorgenannten Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass der vereinzelte Draht (6) in einem Magazin in
Form einer Trommel (26) vereinzelt gelagert ist.

8. Ballenpresse nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Trommel (26) in einem geneigten Winkel
α an der Oberseite des Ballenpressengehäuses (8)
angeordnet ist und dass der jeweilige Draht (6) aus
der Trommel (26) mittels der Antriebseinheit (23) in
Richtung des Ballenpressegehäuses (8) transpor-
tierbar ist.

9. Ballenpresse nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Trommel (26) um Ihre Längsachse rotierbar
ist und dass der jeweilige in die Trommel (26) ein-
gearbeitete Schacht (27) fluchtend zu der Antriebs-
einheit (23) bewegbar und ausrichtbar ist.

10. Verpackungseinrichtung (21), insbesondere für eine
Ballenpresse (1) nach einem der vorgenannten An-
sprüche, die als nachrüstbarer oder modularer Bau-
satz ausgestaltet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verpackungseinrichtung (21) aus einer An-
triebseinheit (24) besteht, durch die ein vereinzelter
Draht (6) in ein Ballenpressengehäuse (8) und einen
Pressstempel (10) der Ballenpresse (1) einschieb-
bar ist.

11. Verpackungseinrichtung nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Verpackungseinrichtung eine Zugeinheit
(24) zugeordnet ist, die ein erstes freies Ende (12’)
des Drahtes (6) nach dessen Austritt aus dem Bal-
lenpressengehäuse (8) aufnimmt, den Draht (6) um
einen in einem Pressraum (9) der Ballenpresse (19
angeordneten Ballen (3) strafft bzw. spannt und an-
schließend mit einem zweiten freien Ende (12") des
Drahtes (6) verknotet bzw. verbindet.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2) EPÜ.

1. Ballenpresse (1) zur Verdichtung von Gut (2), ins-
besondere von Abfallmaterial aus Karton, Laub oder
Gras, zu einem mit mindestens einer Drahtschlinge
(7) ummantelten Ballen (3),
bestehend aus:

- einem Ballenpressengehäuse (8), in dem eine
Öffnung (13) zur Einführung des zu verpressen-
den Gutes (2) eingearbeitet und in dessen In-
neren ein Pressraum (9) vorgesehen ist,
- einem in dem Ballenpressengehäuse (8) axial
verschiebbar gelagerten Pressstempel (10), der
benachbart zu der Öffnung (13) verläuft und
durch den gemeinsam mit dem Ballenpressen-
gehäuse (8) und einer Tür (11) der Pressraum
(9) verschlossen ist,
- und aus mindestens einem Draht (6) mit einer
vorgegebenen Länge, der in das Ballenpressen-
gehäuse (8) und den Pressstempel (10) zur Bil-
dung der Drahtschlinge (7) einschiebbar ist,
wobei zur Einführung des Drahtes (6) mittels der
Verpackungseinrichtung (21) in das Innere des
Ballenpressengehäuses (8) und den Press-
stempel (10) eine Verpackungseinrichtung (21)
vorgesehen ist,
und wobei der Draht (6) durch mindestens eine
in die Tür (11) eingearbeitete Öffnung (22) in
das Ballenpressengehäuse (8) eingeschoben
und aus diesem herausgeführt ist,
und wobei der vereinzelte Draht (6) in einem Ma-
gazin in Form einer Trommel (26) vereinzelt ge-
lagert ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Trommel (26) in einem geneigten Win-
kel α an der Oberseite des Ballenpressenge-
häuses (8) angeordnet ist und dass der jeweilige
Draht (6) aus der Trommel (26) mittels der An-
triebseinheit (23) in Richtung des Ballenpresse-
gehäuses (8) transportierbar ist,
und dass die Trommel (26) um Ihre Längsachse
rotierbar ist und dass der jeweilige in die Trom-
mel (26) eingearbeitete Schacht (27) fluchtend
zu der Antriebseinheit (23) bewegbar und aus-
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richtbar ist.

2. Ballenpresse nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Verpackungseinrichtung (21) aus einer
den Draht (6) aufnehmenden Antriebseinheit
(23) und /oder einer der aus dem Ballenpres-
sengehäuse (8) ausgeschobenen Draht (6) auf-
nehmenden Zugeinheit (24) besteht,
und dass durch die Zugeinheit (24) die beiden
freien Enden (12’, 12") des Drahtes (6) mitein-
ander nach Art einer Schlaufe oder Knotens ge-
koppelt und fixiert sind.

3. Ballenpresse nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein erstes der freien Enden (12’) des Drahtes
(6) durch die Antriebseinheit (23) lageorientiert ge-
halten ist und das zweite freie Ende (12") des Drah-
tes (6) von der Zugeinheit (24) zum ersten freien
Ende (12’) des Drahtes (6) bewegt ist.

4. Ballenpresse nach einem der vorgenannten Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass in dem Ballenpressengehäuse (8) und dem
Pressstempel (10) mindestens ein U-förmig gestal-
teter Führungskanal vorgesehen ist und dass das
erste freie Ende (12’) des Drahtes (6) in den jewei-
ligen Führungskanal durch die Antriebseinheit (23)
eingeführt ist.

5. Ballenpresse nach einem der vorgenannten Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Antriebseinheit (23) aus mindestens zwei
Antriebsrollen (25) besteht, zwischen denen der
Draht (6) eingeführt und von diesen in Richtung des
Ballenpressengehäuses (8) bewegt ist, und dass die
Zugeinheit (24) als Gewindespindel ausgestaltet ist,
durch die das erste freie Ende (12’) des Drahtes (6)
aufgenommen, um den Ballen (3) gespannt ist und
um die Längsachse des Drahtes (6) verdreht oder
verdrillt ist.

6. Ballenpresse nach einem der vorgenannten Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der Außenseite der Tür (11) eine oder zwei
parallel zueinander verlaufende Führungsstangen
(15) angebracht ist bzw. sind, an denen die Antriebs-
einheit (23) oder die Zugeinheit (24) beweglich ge-
lagert sind, derart, dass die Antriebseinheit (23) bzw.
die Zugeinheit (24) fluchtend zu der jeweiligen in der
Tür (11) eingearbeiteten Öffnung (22) ausgerichtet
ist.
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